
 

 

      

 

 

 

 
  

Düsseldorf, 17. April 2026 

Stellungnahme 

Zum Entwurf der 3. Änderung des Lan-

desentwicklungsplans NRW (LEP NRW) 

Beteiligungsverfahren nach § 9 Abs. 3 

ROG i. V. m. § 13 LPlG NRW 
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Die BDEW- und VKU-Landesgruppen NRW bedanken sich für die Möglichkeit, im Rahmen des  

2. Beteiligungsverfahrens gemäß § 9 Abs. 3 ROG i. V. m. § 13 LPlG NRW zu dem Entwurf der  

3. Änderung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) Stellung zu neh-

men. 

 

Wir nehmen – entsprechend der Vorgabe für dieses Beteiligungsverfahren – ausschließlich zu 

den Änderungen Stellung, die gegenüber der Planänderungsentwurfsfassung aus dem ersten 

Beteiligungsverfahren vorgesehen sind, weisen jedoch hiermit explizit auf die Argumente aus 

unserer Stellungnahme zum ersten Entwurf hin. 

 

Bedeutung des Vorhabens 

➢ Der Ausbau der erneuerbaren Energien (EE) – eng koordiniert mit dem erforderlichen Aus- 

und Umbau der Energienetzinfrastrukturen – ist eine zentrale Voraussetzung für das Gelin-

gen der Energie- und Wärmewende in Nordrhein-Westfalen. 

➢ Die Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft leisten als Investoren und Betreiber 

von EE-Anlagen und Energienetzen einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der ener-

gie- und klimapolitischen Ziele des Landes. 

➢ Der Zugang zu geeigneten Flächen ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Aus Sicht des 

BDEW und VKU NRW ist es daher von zentraler Bedeutung, dass die Landesentwicklungs-

planung alle raumordnerischen Möglichkeiten ausschöpft, um die Flächenverfügbarkeit für 

den EE-Ausbau und der Energieinfrastrukturen zu verbessern. 

 

Positionen von BDEW und VKU NRW in Kürze 

➢ Wiederaufnahme der Klarstellung, dass auch die Errichtung einzelner Windenergieanlagen 
von den Regelungen zur ausnahmsweisen Inanspruchnahme von Bereichen für den Schutz 
der Natur (BSN) sowie von Waldbereichen unberührt bleiben 

➢ Ablehnung eines faktischen Ausbaudeckels für Freiflächen-Solarenergieanlagen; hilfsweise 
ist klarzustellen, dass ausschließlich der Nettozubau maßgeblich ist. 

➢ Freiflächen-Solarenergieanlagen auf landwirtschaftlichen Kernräumen wieder in die kondi-
tionale Öffnung aufnehmen 

➢ Rücknahme oder deutliche Vereinfachung der neu eingeführten weiteren Ausbauschwellen 
im Steuerungsmechanismus für Freiflächen-Solarenergieanlagen 

  

https://nrw.bdew.de/media/documents/BDEW_VKU_Stellungnahme_3._%C3%84nderung_LEP.pdf
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Stellungnahme 

Zur Änderung im Ziel 7.2-3 Ausnahmsweise Inanspruchnahme von BSN  

Formulierung im geänderten Entwurf der 3. Änderung des LEP NRW 

 

„Vermeidung von Beeinträchtigungen Ausnahmsweise Inanspruchnahme von Berei-

chen für den Schutz der Natur 

Vorbehaltlich weitergehender naturschutzrechtlicher Regelungen darf ein Gebiet für 

den Schutz der Natur eEin regionalplanerisch festgelegter Bereich für den Schutz der 

Natur oder Teile davon dürfen für raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nur 

ausnahmsweise abweichend von Ziel 7.2-2 in Anspruch genommen werden, wenn die 

angestrebte Nutzung nicht an anderer Stelle realisierbar ist, die Bedeutung des be-

troffenen Gebietes dies zulässt und der Eingriff auf das unbedingt erforderliche Maß 

beschränkt wird. für Verkehrs-, Ver- und Entsorgungstrassen  

- die in einem gesetzlich geregelten überragenden öffentlichen Interesse liegen, 

für diese durch oder auf Grund eines Gesetzes das besondere Landesinteresse 

festgestellt wurde oder sie in einem verkehrlichen Bedarfsplan enthalten sind 

und 

- für die keine andere ernsthaft in Betracht kommende, ansonsten rechtlich zu-

lässige Trassenvariante außerhalb von regionalplanerisch festgelegten Bereich 

für den Schutz der Natur identifiziert werden kann, die sachlich und technisch 

möglich und wirtschaftlich realisierbar ist. 

- Ver- und Entsorgungstrassen, die in einem gesetzlich geregelten überragenden 

öffentlichen Interesse liegen, 

- Verkehrstrassen, für die durch oder auf Grund eines Gesetzes das besondere 

Landesinteresse festgestellt wurde oder sie in einem verkehrlichen Bedarfsplan 

enthalten sind, 

-  bauliche Vorhaben, die der Landes- oder Bündnisverteidigung oder dem Zivil-

schutz dienen, 

- die Errichtung, Änderung oder den Ersatzbau von Hochwasserschutzanlagen, 

wenn dies zur Verhinderung von Hochwassergefahren und zur Gewährleistung 

der Sicherheit der Bevölkerung und Infrastruktur erforderlich ist, 

- die Erweiterung oder der Ersatzbau von vorhandenen raumbedeutsamen der 

Daseinsvorsorge dienenden Ver- und Entsorgungsanlagen oder Bestandstras-

sen, die bereits im BSN liegen. 

Für die Festlegung von Windenergiebereichen und die Errichtung einzelner Windener-

gieanlagen bleiben die Festlegungen des Kapitels 10.2 des LEP NRW zur Errichtung von 

Windenergieanlagen in Teilen der Bereiche zum Schutz der Natur unberührt. Die Fest-

legungen des Kapitels 10.2 des LEP NRW zur Ausweisung von Windenergiebereichen 

in Bereichen für den Schutz der Natur bleiben unberührt. Weitergehende naturschutz-

rechtliche Regelungen bleiben unberührt.“ 
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BDEW/VKU-Vorschläge: 

Die bisherige Klarstellung zur Errichtung einzelner Windenergieanlagen sollte beibehalten wer-

den (keine Streichung/Verengung). 

 

Begründung: 

In der Erstfassung wurde ausdrücklich klargestellt, dass die Festlegungen des Kapitels 10.2 zur 

Ausweisung von Windenergiebereichen und zur Errichtung einzelner Windenergieanlagen in 

Bereichen für den Schutz der Natur (BSN) von Ziel 7.2-3 unberührt bleiben. 

 

Wenn diese Klarstellung im geänderten Entwurf auf die Ausweisung von Windenergiebereichen 

verengt wird, entfällt die ausdrückliche landesplanerische Absicherung für Einzelanlagen außer-

halb festgelegter Windenergiebereiche. Dies kann die Planungs- und Genehmigungssicherheit 

reduzieren. 

 

Vor dem Hintergrund ambitionierter Ausbauziele sollte jeder mögliche Hebel zur Schaffung von 

mehr Planungs- und Genehmigungssicherheit genutzt werden; daher sollte die Klarstellung wie 

in der Erstfassung wieder aufgenommen werden. 
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Zur Änderung im Ziel 7.3-3 2 Ausnahmsweise Inanspruchnahme von Waldbereichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulierung im geänderten Entwurf der 3. Änderung des LEP NRW 

 

„Ausnahmsweise Inanspruchnahme von Waldbereichen 

Regionalplanerisch werden Waldbereiche als Vorranggebiete festgelegt. Abweichend 

von Ziel 7.1-2 dürfen Waldbereiche oder Teile davon Ein regionalplanerisch festgeleg-

ter Waldbereich oder Teile davon dürfen für raumbedeutsame Planungen und Maß-

nahmen ausnahmsweise in Anspruch genommen werden für Verkehrs-, Ver- und Ent-

sorgungstrassen, 

- die in einem gesetzlich geregelten überragenden öffentlichen Interesse liegen 

oder bei denen das öffentliche Interesse bzw. das Allgemeinwohl gesetzlich 

festgestellt wurde oder für diese durch oder auf Grund eines Gesetzes das be-

sondere Landesinteresse festgestellt wurde oder sie in einem verkehrlichen Be-

darfsplan enthalten sind und 

- für die keine andere ernsthaft in Betracht kommende, ansonsten rechtlich zu-

lässige Trassenvariante außerhalb von Waldbereichen identifiziert werden 

kann, die sachlich und technisch möglich und wirtschaftlich realisierbar ist. 

- Ver- und Entsorgungstrassen, die in einem gesetzlich geregelten überragenden 

öffentlichen Interesse liegen oder bei denen das öffentliche Interesse bzw. das 

Allgemeinwohl gesetzlich festgestellt wurde, 

- Verkehrstrassen, für die durch oder auf Grund eines Gesetzes das besondere 

Landesinteresse festgestellt wurde oder sie in einem verkehrlichen Bedarfsplan 

enthalten sind, 

- Bauflächen und -gebiete für die bauliche Erweiterung eines zulässigerweise er-

richteten gewerblichen Betriebs, wenn dies für den Erhalt eines vorhandenen 

Betriebsstandortes in regionalplanerisch festgelegten Waldbereichen oder in 

räumlicher Nähe zu Waldbereichen erforderlich ist und die in Anspruch zuneh-

mende Fläche dies ohne ergänzende Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen ermög-

licht,  
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BDEW/VKU-Vorschläge: 

Die bisherige Klarstellung zur Errichtung einzelner Windenergieanlagen sollte auch im Kontext 

der Waldbereiche beibehalten werden (keine Streichung/Verengung). 

 

Begründung: 

In der Erstfassung wurde auch für die Waldbereiche ausdrücklich klargestellt, dass die Festle-

gungen des Kapitels 10.2 zur Ausweisung von Windenergiebereichen und zur Errichtung einzel-

ner Windenergieanlagen von Ziel 7.3-2 unberührt bleiben. 

 

Die Begründung entspricht derjenigen zu Ziel 7.2-3 (BSN): Wenn die Klarstellung im geänderten 

Entwurf auf die Ausweisung von Windenergiebereichen verengt wird, entfällt die ausdrückliche 

landesplanerische Absicherung für Einzelanlagen außerhalb festgelegter Windenergiebereiche. 

Dies kann die Planungs- und Genehmigungssicherheit reduzieren.  

 

Daher sollte die Klarstellung wie in der Erstfassung wieder aufgenommen werden. 
  

- bauliche Vorhaben, die der Landes- oder Bündnisverteidigung oder dem Zivil-

schutz dienen, ‒ die Errichtung, Änderung oder den Ersatzbau von Hochwas-

serschutzanlagen, wenn dies zur Verhinderung von Hochwassergefahren und 

zur Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung und Infrastruktur erforder-

lich ist, 

- die Erweiterung oder den Ersatzbau von vorhandenen raumbedeutsamen der 

Daseinsvorsorge dienenden Ver- und Entsorgungsanlagen oder Bestandstras-

sen, die bereits im Waldbereich liegen. 

 

Ausnahmsweise dürfen regionalplanerisch festgelegte Waldbereiche oder Teile davon 

für Bauflächen und -gebiete in Anspruch genommen werden, wenn dies für den Erhalt 

eines vorhandenen Betriebsstandortes in regionalplanerisch festgelegten Waldberei-

chen oder in räumlicher Nähe zu Waldbereichen erforderlich ist und die in Anspruch 

zu nehmende Fläche dies ohne ergänzende Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen ermög-

licht. 

 

Für die Festlegung von Windenergiebereichen und die Errichtung einzelner Windener-

gieanlagen bleiben die Festlegungen des Kapitels 10.2 dieses LEP unberührt. Die Fest-

legungen des Kapitels 10.2 des LEP NRW zur Inanspruchnahme von Waldbereichen für 

die Windenergienutzung bleiben unberührt.“ 
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Zur Änderung im Ziel 10.2-14 Freiflächen-Solarenergie im Freiraum 

 

BDEW/VKU-Vorschläge: 

1. Die Herausnahme landwirtschaftlicher Kernräume aus der konditionalen Öffnung für Frei-

flächen-Solarenergieanlagen sollte überprüft und zumindest im Rahmen klar definierter Vo-

raussetzungen wieder ermöglicht werden. 

2. Die im geänderten dritten Absatz eingeführte Ausweitung der Ausbau-Schwellen bis 2035 

und 2040 sollte zurückgenommen oder deutlich vereinfacht werden, um eine langfristige 

faktische Deckelung des Ausbaus zu vermeiden. 

3. Es ist klarzustellen, dass bei der Ermittlung der maßgeblichen Zubau Werte ausschließlich 

der Nettozubau zugrunde gelegt wird. 

Formulierung im geänderten Entwurf der 3. Änderung des LEP NRW 

 

„Raumbedeutsame Freiflächen-Solarenergie im Freiraum 

Regional- oder Bauleitplanung für raumbedeutsame Freiflächen-Solarenergieanlagen 

ist im Freiraum mit Ausnahme von regionalplanerisch festgelegten Waldbereichen und 

Bereichen für den Schutz der Natur möglich, wenn der jeweilige Standort mit der 

Schutz- und Nutzfunktion der jeweiligen Festlegung im Regionalplan vereinbar ist. Da-

bei ist dem überragenden öffentlichen Interesse des Ausbaus der Erneuerbaren Ener-

gien Rechnung zu tragen. 

 

Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen durch Regional- 

oder Bauleitplanung für klassische Freiflächen-Solarenergieanlagen entfällt ab dem 

Zeitpunkt, ab dem im Wege des Freiflächen-Solarenergieanlagen-Monitorings festge-

stellt und veröffentlicht ist, dass der jeweils geltende Grenzwert für den Zubau an Frei-

flächen-Solarenergieanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen im Land Nordrhein-

Westfalen gegenüber dem Stand vom 31.12.2022 überschritten ist: bis zum 31.12.2030 

beträgt der Grenzwert 7,1 Gigawatt; ab dem 01.01.2031 beträgt der Grenzwert 15,7 

Gigawatt. 

 

Eine Möglichkeit zur Die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Kernräumen und 

vergleichbaren Flächen, die nicht landwirtschaftliche Kernräume sind, sondern nach 

Grundsatz 10.2-16 nur vergleichbare Eigenschaften besitzen, durch Regional- oder 

Bauleitplanung für alle Bauarten von Freiflächen-Solarenergieanlagen ist abweichend 

von Grundsatz 10.2-16 dann möglich, wenn und solange im Wege des jährlichen Frei-

flächen-Solarenergieanlagen-Monitorings festgestellt und bekanntgemacht veröffent-

licht wird, dass gegenüber dem Stand vom 31.12.2022 der Zubau an Freiflächen-Solar-

energieanlagen im Land Nordrhein-Westfalen von 7 GW bis zum 31.12.2030 bzw. von 

11,5 GW bis zum 31.12.2035 bzw. von 15,9 GW bis zum 31.12.2040 nicht erreicht 

wird.“ 
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Begründung: 

Mit der Neufassung des dritten Absatzes wird die Flächenkulisse für Freiflächen-Solarenergie-

anlagen gegenüber der Erstfassung weiter verengt. Während zuvor auch landwirtschaftliche 

Kernräume unter bestimmten Voraussetzungen in den konditionalen Öffnungsmechanismus 

einbezogen waren, werden diese nun vollständig ausgeschlossen. Dies reduziert die planeri-

schen Handlungsspielräume von Regionen und Kommunen erheblich und verschärft die Kon-

zentration des Ausbaus auf wenige verbleibende Flächen. 

 

Zugleich wird der bereits in der Erstfassung vorgesehene Steuerungsmechanismus durch die 

Einführung zusätzlicher Ausbau-Schwellen bis 2035 und 2040 zeitlich deutlich ausgeweitet. Da-

mit wird die Nutzung der in Grundsatz 10.2-16 definierten vergleichbaren landwirtschaftlichen 

Flächen dauerhaft an das Nichterreichen bestimmter Ausbauziele geknüpft. Der Mechanismus 

erhält so den Charakter einer langfristigen faktischen Ausbau-Deckelung und steht aus Sicht von 

BDEW und VKU im Spannungsverhältnis zu den ambitionierten Ausbauzielen für erneuerbare 

Energien im Land Nordrhein-Westfalen. 

 

Unverändert bleibt zudem, dass auch die Neufassung keine Klarstellung zur Berechnung der 

Zubau Werte enthält. Ohne eine ausdrückliche Festlegung auf den Nettozubau besteht weiter-

hin die Gefahr einer systematischen Überschätzung des tatsächlichen Ausbaustands, insbeson-

dere bei Repowering-Vorhaben oder bei der Stilllegung bestehender Anlagen. Dies kann den 

Steuerungsmechanismus zusätzlich verzerren und unbeabsichtigte Ausbaubeschränkungen 

auslösen. 
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